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Die Basler Regierung hat im Zuge der Umsetzung des neuen BKB-Gesetzes auch den 
Bankrat neu gewählt. Gewählt wurde u.a. auch Frau Priscilla Leimgruber, die gemäss 
Medienberichten bei der Glarner Kantonalbank als Mitglied der Geschäftsleitung grössere 
Kreditverluste mitzuverantworten hat. Daraus ergeben sich u.U. rechtliche, aber sicherlich 
reputationsmässige Konsequenzen für Frau Leimgruber persönlich, aber auch für die 
Institution Basler Kantonalbank. 

Dieser Sachverhalt wirft Fragen auf, um deren Beantwortung ich die Regierung hiermit bitten 
möchte: 

1. Nach welchen Kriterien hat die Regierung die neuen Bankräte ausgewählt, respektive 
bisherige bestätigt, abgestuft oder nicht mehr gewählt? 

2. Wurden angesichts früherer Skandale bei der BKB und deren negativen Auswirkungen 
auf die Reputation der BKB Reputationsrisiken explizit mitberücksichtigt? 

3. War der Gesamtregierung bei der Wahl von Priscilla Leimgruber ihre Vorgeschichte 
und ihre Rolle bei der GLKB bekannt? 

4. Wenn ja, befürchtet die Regierung keine Reputationsrisiken für die BKB durch die Wahl 
von Frau Leimgruber? 

5. Wie bzw. in welchem Umfang wurde die Rolle von Frau Leimgruber bei der GLKB 
abgeklärt, spezifisch auch ihre Verantwortung für die massive Ausdehnung der 
ausserkantonalen Kreditvergabe, die später zu den besagten Verlusten führte? 

6. Wie beurteilt die Regierung die Möglichkeit von Regressklagen verurteilter Bankräte 
der GLKB auf Frau Leimgruber und deren mediale Folgewirkungen auf die BKB? 

7. Nach welchen Kriterien wurde die Personalberatung ausgewählt, die Frau Leimgruber 
vermittelt hat? 

8. Wie viel Geld hat sich der Kanton die Suche nach neuen Bankratsmitgliedern kosten 
lassen? 

9. Welche Möglichkeiten sieht der Regierungsrat zur Verbesserung des Wahlprozesses, 
um ähnliche Fehlgriffe in Zukunft zu vermeiden? 

10. Kann sich der Regierungsrat beispielsweise vorstellen, den Wahlprozess anstatt durch 
den Fachvorsteher durch ein Nominationskomitee steuern zu lassen? 
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